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Philadelphia, 10. September 2010 

 

Stellungnahme zur Anhörung „Fluglärmmonitoring und Gesundheitsschutz im Ballungsraum 

Frankfurt/Rhein‐Main“ im Hessischen Landtag am 23. und 24.09.2010 

 

Diese Stellungnahme befasst sich vorwiegend mit Fluglärmwirkungen, und hier insbesondere mit 

Fluglärmwirkungen auf den Schlaf. Es soll kurz der aktuelle Stand der Forschung dargestellt und 

Forschungsbedarf aufgezeigt werden. Das Hauptaugenmerk wird auf experimentellen Studien und 

Beobachtungsstudien zu Schlafstörungen durch Fluglärm liegen. Epidemiologische Studien zu den 

langfristigen Wirkungen von Fluglärm werden nur am Rande besprochen. Die Methodik der beiden 

Studienformen wird kurz diskutiert. Wo möglich, wird ein Bezug zum Frankfurter Flughafen hergestellt. 

Am Ende dieser Stellungnahme wird die von Prof. Greiser im Auftrag des Umweltbundesamtes 

durchgeführte Studie "Risikofaktor nächtlicher Fluglärm ‐ Abschlussbericht über eine Fall‐Kontroll‐Studie 

zu kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln‐Bonn" kurz 

besprochen, da sie in der jüngsten Vergangenheit in der öffentlichen Diskussion stand und vermutlich 

ein wesentlicher Auslöser für die Anhörung im Hessischen Landtag war. Es handelt sich bei dieser 

Besprechung ausdrücklich nicht um ein umfängliches Gutachten, sondern vielmehr um die Diskussion 

einzelner Aspekte der Arbeit, die aus meiner Sicht besondere Beachtung finden sollten. Die Besprechung 

wurde bereits in ähnlicher Form als Diskussionsbeitrag für ein Expertengespräch eingebracht, das am 

23.04.2010 im Umwelt‐ und Nachbarschaftshaus stattfand. 

Diese Stellungnahme entspricht meiner persönlichen wissenschaftlichen Einschätzung. Ich vertrete 

hiermit weder offiziell das DLR noch die University of Pennsylvania. Die Inhalte dieser Stellungnahme 

werden zudem von Prof. Barbara Griefahn mit getragen. 

 

Deklaration möglicher Interessenskonflikte: Dr. Basner erhielt Honorare als Berater von Purdue 

University für das FAA PARTNER Center of Excellence Project 25B und von Aéroports de Montréal. Dr. 

Basner hielt vergütete Präsentationen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO), für die American 

Academy of Sleep Medicine (AASM) und für Université de Montréal. 
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Fluglärmwirkungen 

Ungestörter Schlaf von ausreichender Dauer ist Voraussetzung für Leistungsfähigkeit und Gesundheit 

Der Schlaf ist ein äußerst komplexes Geschehen, in dem vielfältige physiologische Prozesse ablaufen 

(z.B. Proteinbiosynthese, Ausscheidung spezifischer Hormone, Gedächtniskonsolidierung), die im 

weitesten Sinne der Erholung und damit der Vorbereitung auf die nächste Wachphase dienen. 

Ungestörter Schlaf von ausreichender Dauer ist unerlässlich für den Erhalt von psychomotorischer 

Leistungsfähigkeit und Gesundheit [1]. Als Folge von dauerhaft verkürztem oder gestörtem Schlaf 

wurden identifiziert: 

 Subjektive Änderungen: müde, gestresst, ausgebrannt 

 Kognitive Änderungen: mental langsam und unpräzise [2], Konzentrationsschwäche, emotional 

unstabil [3], pessimistisch, verminderte Gedächtnisleistung [4], eingeschränkte 

Entscheidungsfindung [5], hohe Risikobereitschaft [6], keine Einsichten und wenig Kreativität [7] 

 Physiologisch Änderungen: Entzündungsparameter erhöht, herabgesetzte Glucosetoleranz [8], 

niedrige Antikörperspiegel nach Impfung [9] 

 Gesundheitsstörungen (vorwiegend assoziativ): Bluthochdruck [10], Fettleibigkeit [11], Diabetes 

[12], erhöhte Mortalität [13]. 

Einige dieser Folgen konnten auch nach Nächten mit Fluglärmexposition nachgewiesen werden, wie eine 

Verlängerung der Reaktionszeit [14] oder eine Erhöhung der objektiv erfassten Tagesmüdigkeit [15]. 

Studien zu langfristigen Gesundheitsstörungen durch nächtlichen Fluglärm sind rar. Es gibt jedoch 

Hinweise, dass insbesondere nächtlicher Fluglärm zur Genese kardiovaskulärer Erkrankungen beitragen 

kann [16, 17]. 

Eine Störung des Schlafs kann intern (z.B. Atemaussetzer, Albträume) oder extern (z.B. Geräusche, Hitze) 

bedingt sein. Aus diesem Grund sind fluglärmbedingte Schlafstörungen unspezifisch, d.h. dieselbe 

Störung (z.B. Aufwachen) kann durch verschiedene interne und externe Ursachen bedingt sein. Fluglärm 

stellt demnach nur eine von vielen möglichen Ursachen für gestörten Schlaf dar [18], was die eindeutige 

Zuordnung erschwert [19]. Viele klassisch für einen gestörten Schlaf benutzte Indikatoren 

(Aufwachreaktion, Schlaftiefenwechsel, Bewegung, etc.) sind deshalb nicht per se als pathologisch 

einzustufen, da sie auch beim gesunden Schläfer und in durch äußere Einflüsse ungestörten Nächten 

beobachtet werden können, ohne der Schlaferholung abträglich zu sein. Sie entfalten ihre pathologische 

Wirkung erst dann, wenn eine gewisse physiologisch tolerierte Anzahl pro Nacht überschritten wird; ein 

Prozess, der auch als Schlaffragmentierung bezeichnet wird. Hier stellt sich die Grenzwertfrage, d.h. ab 

welcher Stärke wird die fluglärmbedingte Schlafstörung als unzumutbar erachtet? Starke inter‐

individuelle Unterschiede in der Empfindlichkeit, durch Fluglärm im Schlaf gestört zu werden, 

erschweren die Setzung von Grenzwerten, bei der es sich um einen gesellschaftspolitischen Prozess 

handelt, die allerdings von der Wissenschaft begleitet werden sollte [20]. 
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Fluglärmwirkungen auf den Schlaf 

Wie Fluglärm den Schlaf beeinflussen kann ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt. Neben den 

akustischen Eigenschaften der Fluggeräusche bestimmen auch situative und individuelle Faktoren, ob 

und wie stark Fluglärm den Schlaf stört. Fluglärm kann Weckreaktionen mit und ohne Bewegung, 

Schlaftiefenwechsel, aber auch kürzere Aktivierungen des zentralen Nervensystems (sogenannte 

Arousals) oder des vegetativen Nervensystems (z.B. Anstieg von Blutdruck und Herzschlagfrequenz) 

verursachen [18, 21, 22]. Hierdurch kommt es zu einer Unterbrechung der für die Erholung 

bedeutsamen Kontinuität des Schlafs (sogenannte Schlaf‐Fragmentierung) und zu einer veränderten 

Architektur des Schlafes (z.B. vermehrt wach und oberflächliche Schlafstadien, Abnahme von Tief‐ und 

Traumschlaf) [23]. 

 

Abbildung 1: Übersicht Fluglärmwirkungen auf den Schlaf 

Im Vergleich zu klinischen Schlafstörungen sind lärmbedingte Schlafstörungen im Regelfall deutlich 

geringer ausgeprägt, selbst in Nächten in denen Schläfer mehreren Verkehrslärmarten ausgesetzt sind 

[24]. Im Vergleich zu ruhigen Nächten lässt sich in der Regel eine mittlere Änderung der 

Schlafstadienanteile um wenige Minuten und eine moderate Zunahme von Aufwachreaktionen, 

Schlaftiefenwechseln und Arousals beobachten [24, 25]. Die eher geringe schlafstörende Wirkung des 

Lärms ist insbesondere auf Gewöhnungseffekte zurückzuführen, die sowohl innerhalb einer Nacht als 

auch über mehrere Nächte beobachtet werden können [24, 26]. Geräusche werden auch im Schlaf einer 

Bewertung unterzogen [27], und der Bedeutungsgehalt von Fluglärm (d.h. die potentielle Gefahr, die 

von Fluglärm ausgeht) nimmt bei wiederholter Exposition ab. Gewöhnungseffekte sind sinnvolle 

Mechanismen im Sinne der Schlafhomöostase und des Energieerhalts. 

Akust. Eigenschaften 
des Lärmereignisses

• Maximalpegel
• Dauer etc.

Individuelle 
Moderatoren

• Lärmempfindlichkeit
• Alter etc.

Situative 
Moderatoren
• Schlafstadium
• Schlafzeit etc.

Physiologische Reaktionen auf das Einzelgeräusch 
• Zerebrale und Autonome Arousals

(Schlafstadienwechsel, Aufwachen, Bewegungen, Blutdruck ↑ etc.)

Schlafstörung/Schlaffragmentierung (Gesamtnacht)
verkürzte Schlafdauer, Aufwach- / Arousalhäufigkeit ↑ 

Tiefschlaf ↓, REM-Schlaf ↓, Wach ↑, etc.

Kurzzeiteffekte
• Leistung ↓

• Tagesschläfrigkeit ↑ etc.

Langzeiteffekte
• Bluthochdruckinzidenz ↑
• Herzinfarktinzidenz ↑ etc.
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Des weiteren kommt es in Lärmnächten zu einer Umverteilung von Aufwachreaktionen, d.h. ein Teil der 

spontan auftretenden Aufwachreaktionen wird durch fluglärminduzierte Aufwachreaktionen 

vorweggenommen bzw. ersetzt, d.h. die Anzahl spontaner Weckreaktionen zwischen den 

Lärmereignissen sinkt [24]. Gewöhnungseffekte sind vor allem für Weckreaktionen zu beobachten, 

weniger stark für Arousals und am wenigsten für vegetative Reaktionen wie 

Herzfrequenzbeschleunigungen. Für letztere wurden keine Gewöhnungseffekte über mehrere Nächte 

gefunden [24], was diese Form der zentralnervösen Aktivierung potentiell wichtig für die Genese 

langfristiger Gesundheitsstörungen macht. Des weiteren müssen folgende Aspekte bei der Gewöhnung 

an Fluglärm bedacht werden: Die Gewöhnung ist nicht absolut, da auch nach langjähriger Exposition 

noch Reaktionen auf Fluglärm beobachtet werden [28]. Zudem wissen wir wenig über inter‐individuelle 

Unterschiede in der Fähigkeit, sich an Fluglärm zu gewöhnen. 

In einem systematischen Vergleich von Lärmwirkungen der Verkehrsträger Luft, Schiene und Straße 

wurde gezeigt, dass subjektive und objektive Schlafparameter unterschiedlich durch die drei 

Verkehrsträger beeinflusst werden [24]. Schienen‐ und Straßenverkehr beeinträchtigen die 

Schlafstruktur signifikant stärker als Fluglärm [24, 29]. Die subjektive Einschätzung von Schlafqualität 

und Erholungswert war jedoch nach Nächten mit Flug‐ und Schienenverkehrslärm im Vergleich zu 

Straßenverkehrslärm höher. Die Unterschiede in der Wirkung der verschiedenen Verkehrsträger lassen 

sich durch akustische Eigenschaften der Verkehrslärmgeräusche erklären, die über den Maximalpegel 

hinausgehen. Sowohl die Pegelanstiegsteilheit als auch hohe Frequenzanteile (>3 kHz) tragen hierzu bei. 

Hieraus leiten sich unmittelbar Konsequenzen für aktive und passive Schallschutzmaßnahmen ab. 

Der Untersuchungsgegenstand bestimmt den Studientyp 

Grob lassen sich zwei Studienformen in der Nachtfluglärmwirkungsforschung unterscheiden. Studien zu 

den akuten Fluglärmwirkungen auf den Schlaf werden entweder im Schlaflabor oder bei , z.T. langjährig 

exponierten, Flughafenanrainern zu Hause (in sog. Feldstudien) durchgeführt. Entweder wird Fluglärm 

über Lautsprecher eingespielt, oder der tatsächlich im Schlafraum auftretende Fluglärm wird mit 

Schallpegelmessern erfasst [30]. Gleichzeitig werden physiologische Signale des Schläfers gemessen, so 

dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Fluglärmexposition und physiologischer Reaktion 

hergestellt werden kann [21]. Die präzise Messung von Lärm und Wirkung sind Vorteile dieser 

Studienform, die allerdings nur Aussagen über kurzfristige Lärmwirkungen erlaubt (z.B.verlängerte 

Wachphasen in der Nacht mit erhöhter Tagesmüdigkeit als Folge); direkte Aussagen zu langfristigen 

Gesundheitsstörungen sind nicht möglich. Hierfür werden epidemiologische Studien benötigt. Die in 

epidemiologischen Studien betrachteten Krankheiten (Bluthochdruck, Herzinfarkt) haben jedoch eine 

multifaktorielle Genese und mehrjährige Induktionszeiten, wodurch wiederum die korrekte Erfassung 

der Fluglärmexposition erschwert wird. Zusammengefasst kann man sagen, dass Studien zu den akuten 

Wirkungen des Fluglärms und epidemiologische Studien unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten 

und mit unterschiedlichen Vor‐ und Nachteilen behaftet sind. Aus diesem Grund sind diese 

Studienformen als komplementär zu betrachten, d.h. beide sind für die Fluglärmwirkungsforschung 

unerlässlich. 
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Nachtflugverbot: Wie stark schützt es? 

Das Nachtflugverbot von 23 bis 5 Uhr ist eines der am stärksten diskutierten Ergebnisse der Mediation 

zum Ausbau des Frankfurter Flughafens. Nachdem Gutachten zu den rechtlichen und wirtschaftlichen 

Konsequenzen bereits existierten, wurde im Jahr 2006 auch eine Arbeit zu der Wirkung des 

Nachtflugverbots erstellt [31, 32]. Die Konsequenzen dieser Arbeit für nächtliche 

Flugbetriebsbeschränkungen wurden zudem in Bezug auf aktuelle Urteile des 

Bundesverwaltungsgerichts in einem Beitrag der Zeitschrift Lärmbekämpfung diskutiert [33]. 

Da es nicht unwahrscheinlich ist, dass Flüge, die momentan noch zwischen 23 und 5 Uhr stattfinden, 

zumindest teilweise in Zeiten unmittelbar vor und nach dem Nachtflugverbot verlegt werden, stellt sich 

die Frage ob, und wenn ja wie stark, der Schlaf der Anrainer des Frankfurter Flughafens von einem 

Nachtflugverbot profitieren wird. Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit sollen hier kurz 

zusammengefasst werden (für eine Besprechung der Limitierungen der Arbeit wird auf [31] und [32] 

verwiesen): 

1) Selbst wenn es zu einer Umverteilung des gesamten Flugverkehrs, der momentan noch zwischen 23 

und 5 Uhr stattfindet, käme, würde der Schlaf der Anwohner wahrscheinlich von einem 

Nachtflugverbot profitieren. 

2) Dieser Benefit wird aber wahrscheinlich gering ausfallen, und vermutlich durch die Zunahme des 

Flugverkehrsaufkommens in Zeiten vor und nach dem Nachtflugverbot aufgewogen werden. Dies ist 

auch darin begründet, dass das momentane Verkehrsaufkommen im Zeitraum 23 bis 5 Uhr im 

Vergleich zum Zeitraum 5 bis 23 Uhr als gering bis sehr gering einzustufen ist. 

3) Eine Analyse des Schlafverhaltens einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe im Alter von 17 bis 97 

Jahren ergab, dass der Zeitraum 0:00 bis 6:00 Uhr optimal für ein 6stündiges Nachtflugverbot wäre, 

d.h. den größten Anteil Schlafender erfassen würde [33]. Die gleiche Analyse kommt zu dem 

Ergebnis, dass die gesetzliche Definition der Nacht (22 bis 6 Uhr) dem Schlafverhalten der 

erwachsenen deutschen Bevölkerung nicht mehr entspricht. Mit einer 8stündigen Periode von 23 

bis 7 Uhr würde der größte Anteil der schlafenden Bevölkerung erfasst. 

4) Die Analysen verdeutlichten zudem, dass der Einschlafzeitpunkt in Frankfurt das Ausmaß der 

Schlafstörung wesentlich stärker beeinflusst als die Einführung eines Nachtflugverbots. Bei 

Personengruppen wie Kindern oder Schichtarbeitern, die sehr früh oder sehr spät zu Bett gehen 

(müssen), überlappt die Schlafperiode mit den verkehrsreichen Tagesrandzeiten am Frankfurter 

Flughafen, so dass die Schlafstörungen entsprechend gravierend ausfallen. Aus schlafmedizinischer 

Sicht wäre für Flughäfen mit hohem Verkehrsaufkommen (wie Frankfurt) in den Tagesrandzeiten zu 

fordern, dass Schutzkonzepte über den Zeitraum der gesetzlich definierten Nacht (22 bis 6 Uhr) 

hinaus gehen. 

5) Letztlich könnten auf der Arbeit basierende Modelle im Sinne von Dedicated Runway Operations 

(DROps) dazu genutzt werden, den Flugverkehr hinsichtlich des Schlafverhaltens der Bevölkerung zu 

optimieren (eine kurzfristig umsetzbare, aktive Schallschutzmaßnahme, die im Gegensatz zu 

modifizierten Start‐ und Landeverfahren nur wenig in den Flugbetrieb eingreift). 
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Passiver Schallschutz 

Passiver Schallschutz senkt die im Schlafraum auftretenden Fluglärmpegel, und ist deshalb grundsätzlich 

geeignet, fluglärminduzierte Schlafstörungen zu verringern. Es sind aber auch Nachteile mit passivem 

Schallschutz verbunden [22]: Die Lüfter selbst erzeugen Geräusche, die Luftqualität im Schlafraum kann 

im Vergleich zum gekippten Fenster geringer sein (insbesondere in warmen Sommernächten), und die 

Wahl des Schlafortes ist eingeschränkt. Vermutlich aus diesen Gründen ist die Nutzungsrate von 

passivem Schallschutz erstaunlich gering: In der DLR‐Feldstudie nutzten von denen, die Schallschutz 

installiert hatten, diesen nur 31%; der Rest schlief mit gekipptem (61%) oder gar offenem (7%) Fenster 

[30]. 

Das Fluglärmgesetz basiert weiterhin auf abstrakten akustischen Grenzwerten, bei deren Überschreitung 

implizit davon ausgegangen wird, dass keine unzumutbaren Schlafstörungen durch Fluglärm auftreten. 

Für den Flughafen Leipzig/Halle wurde ein Schutzkonzept entwickelt, das, basierend auf Anzahl und 

Maximalpegel der Fluggeräusche, die Wirkungen des Fluglärms auf den Schlaf explizit beschränkt [34, 

35]. Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, zu garantieren, dass bei niemandem in der Nacht im Mittel mehr 

als eine EEG Aufwachreaktion durch Fluglärm hervorgerufen wird (in einer 8stündigen ungestörten 

Nacht finden im Mittel spontan ca. 24 EEG Aufwachreaktionen statt). Jedes Fluggeräusch, das 

Maximalpegel ≥ 33 dB(A) im Schlafraum erzeugt, trägt zur Berechnung der Anzahl zusätzlicher 

Aufwachreaktionen bei. Dieses Schutzkonzept wurde mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 

09.11.2006 bestätigt (BVerwG 4 A 2001.06). 

 

Abbildung 2: Fluglärmschutzgebiet am Flughafen Leipzig/Halle laut Änderungsplanfeststellungs‐
beschluss vom 17.07.2009. Das neue Schutzgebiet (lila) stellt die Umhüllende des ursprünglich 
planfestgestellten Schutzgebietes (DLR laut 1. ÄPFB, blau) und des für 2020 prognostizierten 
Schutzgebietes (Prognose 2020, rot) dar. 

Verkehr 2008DLR laut 1. ÄPFB

Prognose 2020
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Zudem wurde im Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle folgende ‐ aus 

schlafmedizinischer Sicht äußerst sinnvolle ‐ Regelung festgehalten: "Die Planfeststellungsbehörde 

behält sich nachträgliche Anordnungen, insbesondere zur Abgrenzung des Nachtschutzgebietes für den 

Fall vor, dass in zwei aufeinander folgenden Jahren das so berechnete Gebiet über das planfestgestellte 

Nachtschutzgebiet oder das Nachtschutzgebiet nach Inbetriebnahme, sofern dies weiterreicht, 

hinausgeht" (PFB 2004, A 4.9.3). Entsprechend der überwiegenden Nutzung der Südbahn wurde im Juli 

2009 von dieser Regelung Gebrauch gemacht und das Nachtschutzgebiet um 44 km2auf 256 km2 

erweitert. Diese Fläche ist im Vergleich zu Flächen, die sich aufgrund des bestehenden oder alten 

Fluglärmgesetzes ergeben würden, um den Faktor 1.5 bis 3 größer (s. Abbildung 2). 

 

Wissenslücken 

Auch wenn wir bereits umfangreiches Wissen über Fluglärmwirkungen auf den Schlaf besitzen, die es 

uns erlauben, Empfehlungen für Schutzkonzepte und Gesetzgebung abzugeben, bestehen nach wie vor 

gravierende Wissenslücken [18, 22]. Die bislang durchgeführten Studien bestehen in der Regel aus 

relativ kleinen, selbstselektierten Populationen, die eine Übertragung auf die Gesamtbevölkerung 

erschweren, insbesondere vor dem Hintergrund großer inter‐individueller Unterschiede in der 

Fluglärmempfindlichkeit. Zudem wurden Risikogruppen (Kinder, Kranke, Schichtarbeiter) meist aus den 

Untersuchungen ausgeschlossen. Es werden deshalb dringend umfangreiche Feldstudien mit 

repräsentativen Probandenkollektiven (einschließlich Risikogruppen) benötigt, um die 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen [21, 22]. Des weiteren fehlen hochwertige 

epidemiologische Studien zu den langfristigen Gesundheitsstörungen durch Fluglärm. 

 

Zusammenfassung 

Fluglärm stört den Schlaf, führt zu Veränderungen der Schlafstruktur und zu einer Zunahme von 

Aufwachreaktionen und Arousals. Die Veränderungen sind jedoch aufgrund von biologisch plausiblen 

Gewöhnungseffekten eher subtil und nicht mit klinischen Schlafstörungen zu vergleichen. Es findet 

allerdings keine komplette Anpassung statt, da Fluglärmwirkungen auch noch nach langjähriger 

Exposition beobachtet werden. Dies gilt insbesondere für vegetative Reaktionen. Zudem reagieren die 

Menschen sehr unterschiedlich auf Fluglärm. 

Trotz der geringen Änderungen der Schlafstruktur wurde nachgewiesen, dass Fluglärm, in Abhängigkeit 

von Anzahl und Lautstärke der Fluggeräusche, die Tagesmüdigkeit erhöhen und zu Verlangsamungen 

der Reaktionszeit führen kann. Im Vergleich zu klinischen Schlafstörungen, Alkoholeinfluss oder 

Sauerstoffmangel sind die Effekte jedoch geringer ausgeprägt. Aussagen zu langfristigen 

Gesundheitsstörungen sind basierend auf Studien zu akuten Wirkungen von Fluglärm auf den Schlaf nur 

indirekt möglich, es werden zusätzlich epidemiologische Studien benötigt. 
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Das Ausmaß der Schlafstörung wird maßgeblich durch Anzahl und akustische Eigenschaften einzelner 

Fluggeräusche bestimmt. Dieses wird im Schutzkonzept für den Flughafen Leipzig/Halle berücksichtigt. 

Neben dem Maximalpegel bestimmen die Pegelanstiegssteilheit und die Schallenergie in hohen (> 3 kHz) 

Frequenzen die schlafstörende Wirkung. 

Die gesetzlich definierte Nacht von 22‐6 Uhr stimmt mit dem Schlafverhalten der erwachsenen 

Bevölkerung nicht mehr überein (optimal wäre ein Zeitraum 23‐7 Uhr). An Flughäfen mit viel Verkehr in 

den Tagesrandzeiten sollten diese Zeiträume in Fluglärmschutzkonzepte für ungestörten Schlaf 

berücksichtigt werden. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse bisher durchgeführter Labor‐ und 

Feldstudien ist eingeschränkt. Weitere Untersuchungen an repräsentativen Probandenkollektiven unter 

Einschluss von Risikogruppen sind notwendig. 
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Besprechung der Studie "Risikofaktor nächtlicher Fluglärm ‐ Abschlussbericht über eine Fall‐Kontroll‐

Studie zu kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln‐Bonn" von 

Prof. Greiser‐Studie 

Erfreulicher Weise hat das UBA zusammen mit dem Endbericht der Studie einen ‐ allerdings schlecht 

dokumentierten ‐ Anlagenband mit den Regressionsmodellen zur Studie veröffentlicht 

[http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf‐l/3775.pdf]. 

 

Nicht‐Berücksichtigung der Interaktionsterme bei der Risikoberechnung 

In den von Prof. Greiser verwendeten multivariaten Regressionsmodellen sind u.a. die 

Interaktionsterme „Alter und Fluglärm“ und „Sozialhilfehäufigkeit und Fluglärm“ enthalten, die, anders 

als im Bericht dargestellt, durchaus in einigen Fällen statistisch signifikant sind. Das bedeutet letztlich, 

dass sich der Einfluss von Fluglärm auf die Prävalenz der beobachteten Erkrankungen in Abhängigkeit 

vom Alter und von der Sozialhilfehäufigkeit ändert bzw. von diesen Variablen abhängt. 

Wenn ich die Abbildung 8 ff. im Bericht richtig interpretiere, so stellt Prof. Greiser im Bericht jeweils nur 

Schätzer und Konfidenzintervall für den Haupteffekt Fluglärm dar. Dieser ist für sich allein betrachtet 

aber gar nicht interpretierbar, da, wie die signifikanten Interaktionsterme „Alter und Fluglärm“ und 

„Sozialhilfehäufigkeit und Fluglärm“ zeigen, der Einfluss von Fluglärm auf die Erkrankungsprävalenz eben 

davon abhängt, wie alt die Person ist und welchen „Sozialstatus“ sie hat. Die Variable Fluglärm taucht 

entsprechend auch an drei Stellen im Modell auf (Haupteffekt plus zwei Interaktionsterme). 

Wenn die Interaktionsterme im Modell verbleiben, ist es nur möglich, Risiken für den Fluglärm unter 

Vorgabe der Variablen Alter und Sozialhilfehäufigkeit zu berechnen, d.h. man muss sich hier für 

bestimmte Werte der Variablen „Alter“ und „Sozialhilfehäufigkeit“ entscheiden. Das erfolgt jedoch im 

Bericht nicht, und würde die Interpretation der Ergebnisse auch ungleich schwerer machen (ein 

unangenehmer Nebeneffekt der Interaktionsterme). Die im Bericht getroffenen Aussagen würden 

entsprechend nur für den Fall „Alter = 0 Jahre“ und „Sozialhilfehäufigkeit = 0%“ gelten, Werte die jeweils 

außerhalb des Wertebereichs der Variablen Alter und Sozialhilfehäufigkeit liegen (es sei denn, die 

Variablen wurden vorher zentriert, wovon im Bericht jedoch keine Rede ist). 

Basierend auf den publizierten Regressionsmodellen habe ich für einige Beispiele Neuberechnungen 

unter Berücksichtigung der Interaktionsterme vorgenommen (jeweils für Gesamtpopulation und 

Zeitscheibe 23‐1 Uhr, s. Anlagen). Die Formel zur Berechnung habe ich Hosmer and Lemeshow 

entnommen (Applied Logistic Regression, 2nd edition, S. 75‐76). Da ich nicht in Besitz der 

Kovarianzmatrizen bin, konnte ich keine Konfidenzintervalle für die Schätzer berechnen. Die 

Konfidenzintervalle würden Aufschluss darüber geben, ab welcher akustischen Belastung in 

Abhängigkeit von Alter und Sozialstatus sich im Vergleich zur nicht belasteten Referenzgruppe statistisch 

signifikante Unterschiede ergeben. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das unmittelbar oberhalb von 

40 dB der Fall ist. In diesem Zusammenhang halte ich die Aussage "die Ergebnisse zeigen für Herz‐ und 
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Kreislauferkrankungen einen linearen Anstieg des Erkrankungsrisikos bei beiden Geschlechtern von 

niedrigen Dauerschallpegeln an (40 dB(A))", auch wenn sie formal korrekt ist, für irreführend. 

Ich bin bei der Berechnung der Risiken davon ausgegangen, dass die Sozialhilfehäufigkeit mit der Einheit 

% in das Modell einfließt, also z.B. 4% und nicht 0,04. Leider war die Kodierung dieser Variablen dem 

Anlagenband nicht zu entnehmen. Da die Interaktionsterme fast ausschließlich mit negativen 

Vorzeichen versehen sind, fallen die Risikoschätzer im Vergleich zur Betrachtung nur des Haupteffektes 

Fluglärm durchgängig geringer aus. Über Signifikanz kann ich aufgrund der fehlenden 

Kovarianzmatrizen, wie bereits gesagt, keine Aussagen machen. 

Ich habe Prof. Greiser am 26.03.2010 in einer Email auf das oben geschilderte Problem hingewiesen, 

und dieser hat mir in einer Email vom 13.04.2010 die Richtigkeit meiner Vermutung prinzipiell bestätigt. 

Ich bin der Meinung, dass das UBA und/oder Prof. Greiser aktiv kommunizieren sollten, dass die Risiken 

im Bericht durch die alleinige Berücksichtigung der Haupteffekte überschätzt werden. Lediglich ab sofort 

die korrigierten Risiken zu berichten reicht aus meiner Sicht nicht aus. Die von Fluglärm betroffene 

Bevölkerung wurde durch die berichteten Risiken, insbesondere in Form von "zusätzliche Todesfälle 

durch Fluglärm pro Jahr", verunsichert, weshalb nun auch berichtet werden sollte, dass die Risiken, bei 

quantitativer Auslegung der Studie (s.u.), tatsächlich in den meisten Fällen deutlich geringer ausfallen. 

Bislang ist eine Korrektur des Abschlussberichts nicht erfolgt (Stand: 10.09.2010). 

Das oben geschilderte Problem dürfte in ähnlicher Weise übrigens auch für die sog. Krebsstudie und die 

Arzneimittelstudie zutreffen, da die in diesen Studien verwendeten Regressionsmodelle ähnlich wenn 

nicht (bis auf die abhängigen Variablen) identisch waren. Dieses ist von Prof. Greiser zu prüfen. In der im 

Journal of Public Health publizierten Arzneimittelstudie taucht der Fluglärm gleich doppelt im Modell 

auf, einmal als stetige und einmal als kategorielle Variable. Das ist zumindest sehr unüblich, und die 

Bedeutung für die berichteten Risiken wäre ebenfalls zu prüfen. 

Wie oben bereits geschildert, erschweren die Interaktionsterme die Interpretation und Kommunikation 

der Studienergebnisse erheblich. Letztlich hat man bei der Berechnung der Risiken bei folgenden 

Variablen eine Wahl zu treffen: 

1) Geschlecht (2 Kategorien) 

2) Zeitscheibe (5 Kategorien) 

3) Finanzierungsmöglichkeit für Schallschutz (3 Kategorien) 

4) Alter (kontinuierlich) 

5) Sozialhilfeanteil (kontinuierlich) 

Weder die selektive Darstellung einzelner Ergebnisse noch das Berichten aller möglichen Kombinationen 

ist an dieser Stelle befriedigend. 
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Studiendesign 

Die Studie hat neben der hohen Fallzahl und "Beteiligungsrate" den Vorteil, dass response bias quasi 

keine Rolle spielt. Diese Stärken können an anderer Stelle auftretende Schwächen allerdings nicht 

ausgleichen. So würde ich die Studie nicht als Fall‐Kontrollstudie im klassischen Sinne bezeichnen, 

sondern eher als eine Art Registry‐Study mit starken ökologischen Merkmalen. Sehr kritisch ist mit 

Sicherheit zu sehen, dass einige wichtige Confounder gar nicht und andere nicht auf Individualebene 

erhoben wurden. Dadurch wird die Aussagefähigkeit der Studie stark eingeschränkt, was im Endbericht 

der Arzneimittelstudie von Prof. Greiser ausdrücklich so kommuniziert wurde. 

Rothman und Greenland ziehen in ihrem Standardwerk der Epidemiologie folgendes Fazit zu 

ökologischen Studien: "There are several practical advantages of ecologic studies that make them 

especially appealing for doing various types of epidemiologic research. Despite these advantages, 

however, ecologic analysis poses major problems of interpretation when making ecologic inferences. 

and especially when making biologic inferences (due to ecologic bias, etc.)". [Rothman and Greenland, 

Modern Epidemiology, 2nd edition, 1998] 

Es ist im Prinzip nicht möglich, abzuschätzen, wie stark und in welche Richtung die Ergebnisse der Studie 

verzerrt sind. Die Studie kann deshalb aus meiner Sicht nur Hinweise liefern, dass ein positiver 

Zusammenhang zwischen den geschilderten Krankheiten und Fluglärm bestehen könnte. Für 

weitergehende quantitative Aussagen halte ich die Studie nicht geeignet. Aus diesen Gründen halte ich 

es auch nicht für sinnvoll, weitere Studien mit ähnlichem Studiendesign an anderen Flughäfen 

durchzuführen. Vielmehr müssen jetzt Fall‐Kontroll‐ bzw. Kohortenstudien folgen, die entsprechende 

quantitative Aussagen erlauben. 

Es ist Prof. Greiser an dieser Stelle ausdrücklich für seine epidemiologischen Arbeiten zum Thema 

nächtlicher Fluglärm und Gesundheit zu danken, da das Gebiet bisher nur unzureichend bearbeitet 

wurde. Seine Arbeiten können bei, dem Studiendesign entsprechend, vorsichtiger Interpretation 

wichtige Hinweise liefern, die die Durchführung einer Fall‐Kontroll‐ oder Kohortenstudie 

wahrscheinlicher werden lassen. 

 

 

Dr. med. Mathias Basner, M.Sc. 
Assistant Professor of Sleep and Chronobiology in Psychiatry 

at the University of Pennsylvania School of Medicine 
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2.2

Sämtliche kardiovaskuläre Erkrankungen kombiniert, Männer, 23-1 Uhr
Sozialhilfe = 4,4%, 40 dB = Ref, Berechnungen Mathias Basner 
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Hirngefäßerkrankungen und Apoplex, Männer, 23-1 Uhr
Sozialhilfe = 4,4%, 40 dB = Ref, Berechnungen Mathias Basner 
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1.8

CHD oder Myokardinfarkt, Männer, 23-1 Uhr
Sozialhilfe = 4,4%, 40 dB = Ref, Berechnungen Mathias Basner 
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3.8

Myokardinsuffizienz, Männer, 23-1 Uhr
Sozialhilfe = 4,4%, 40 dB = Ref, Berechnungen Mathias Basner 
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2.6

Angst und Phobien, Frauen, 23-1 Uhr
Sozialhilfe = 4,4%, 40 dB = Ref, Berechnungen Mathias Basner 
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3.8

Depression, Frauen, 23-1 Uhr
Sozialhilfe = 4,4%, 40 dB = Ref, Berechnungen Mathias Basner 
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3.8

Psychosen, Frauen, 23-1 Uhr
Sozialhilfe = 4,4%, 40 dB = Ref, Berechnungen Mathias Basner 

3.3

2.8
H
a
z

2.3

a
r
d

R
a

40

60

80

Alter

1.8

a
t
i
o

Nur Haupteffekt

1.3

0.8

40 45 50 55 60

Leq, 23-1

27



BÜNDNIS DER BÜRGERINITIATIVEN 
KEIN FLUGHAFENAUSBAU – FÜR EIN NACHTFLUGVERBOT 

 
Ü b e r  6 0  I n i t i a t i v e n  i m  R h e i n – M a i n - G e b i e t 

 
 

Postanschriftt: Ingrid Kopp, Emil-Krag-Str. 4 a, 65205 Wiesbaden, Tel.: (0611) 721600, e-mail: Ingridkopp@t-online.de 
Bankverbindung: Bündnis der Bürgerinitiativen VR-Bank Bad Orb-Gelnhausen Konto-Nr. 6785298 (BLZ 507 900 00) 

www.flughafen-bi.de 

 
Als Bündnis der Bürgerinitiativen würden wir unserer Aufgabe nicht gerecht, wenn wir nur 
auf die Dimension der Lebensraumzerstörung und Verlärmung der Region hinweisen 
würden, wir wollen auch die Betroffenheit der Bevölkerung zum Ausdruck bringen. 
 
Wer in Neu-Isenburg, Raunheim, Kelsterbach oder Mörfelden-Walldorf wohnt, also 
unmittelbar unter der  Einflugschneise, weiß im Gegensatz zu denen, die für den Ausbau 
gestimmt haben, wovon er redet, wenn er das Wort „Fluglärm“ in den Mund nimmt. 
 
Der Ausbau des Frankfurter Flughafens ist das Ergebnis rücksichtsloser Lobbyarbeit der 
Luftverkehrsindustrie. Er wurde gegen die Interessen und gegen den erbitterten 
Widerstand der hier lebenden Bevölkerung durchgedrückt.  
 
150.000 betroffene Anwohner haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht und im Rahmen 
des Raumordnungs- und des Planfeststellungsverfahrens Einspruch erhoben gegen den 
Ausbau. Die Zahl der Einwender wäre um ein Vielfaches höher gewesen, wenn nicht von 
Seiten der Politik und der Luftverkehrslobby diese unsägliche Job-Lüge in Szene gesetzt 
worden wäre.  
 
Und was ist aus den versprochenen Jobzuwächsen geworden? Die Zahl der Direkt-
beschäftigten am Flughafen liegt heute nur unwesentlich über der Zahl von vor zehn 
Jahren. Und wenn der rechnerische Ausgangswert für die Hochrechnungen der vielen 
tausend Arbeitsplätze nicht stimmt, dann stimmt auch das gesamte Berechnungsmodell 
nicht. Und somit fällt der gesamte, von der PR-Maschinerie aufgebaute Zahlenpopanz in 
sich zusammen. Über der Zahl Arbeitsplätze liegt jetzt der Mantel des Schweigens. Ganz 
abgesehen von der Qualität der Jobs und deren Bezahlung unterhalb eines zumutbaren 
Niveaus. 
 
Wohlgemerkt, es geht hierbei nicht gegen den Flughafen als solchen, wie man den 
Bürgerinitiativen immer wieder unterstellt hat; wogegen sich die Mehrzahl der Mitstreiter im 
Bündnis der Bürgerinitiativen aber zur Wehr gesetzt hat, ist die nochmalige Erweiterung 
eines bestehenden internationalen Großflughafens zu einem Mega-Hub in einem 
dichtbesiedelten Gebiet. Ein Gebiet, das faktisch zu einer einzigen Großstadt zusammen-
gewachsen ist, und das nach außen als Metropole und homogene Wirtschaftsregion 
verkauft wird, obwohl wir alle wissen, dass wir weit davon entfernt sind. An kaum einem 
anderen vergleichbaren Flughafen gibt es mehr Betroffene.  
 
Aber statt an Ausbau, denkt man woanders über Verlagerung in dünner besiedelte 
Gebiete nach. In einem mit der Rhein-Main-Region vergleichbaren Stadtgebiet, wie 
London oder Berlin, läge der Flughafen mitten in der Stadt, also ungefähr da, wo in Berlin 
der Flughafen Tempelhof angesiedelt ist, der gerade geschlossen wurde, weil er für die 
Bevölkerung nicht mehr zumutbar ist,  mit einer für Frankfurter Verhältnisse kaum 
wahrnehmbaren Flugfrequenz. 
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Im blinden Glauben, dass wirtschaftliches Wachstum immer auch zum Wohle der 
Menschen ist, haben sich die verantwortlichen Politiker, und das betrifft leider beide 
großen Parteien, den Argumenten der Kommunen und der hier lebenden Menschen 
gegenüber verschlossen und einseitig den Interessen der Luftverkehrslobby stattgegeben.  
 
Wir Bürger fühlen uns von der Politik verraten und durch falsche Versprechen getäuscht. 
Und auch an der Unabhängigkeit des Hessischen Verwaltungsgerichts sind erhebliche 
Zweifel angebracht. In seltener Einmütigkeit von Politik, Wirtschaft und  Gericht sind 
unsere Interessen missachtet und der gewünschte Ausbau durchgewunken worden.  
 
Und auch das versprochene Nachtflugverbot, als übrig gebliebenes Trostpflaster, steht auf 
der Kippe. Die Hessische Landesregierung geht in die Revision beim Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig und bekämpft auch hier wieder ihre eigenen früheren Zusagen. Und für 
den Fall, dass Leipzig nicht im Sinne von Lufthansa-Cargo entscheiden sollte, möchte 
man das Luftverkehrsgesetz ändern. Wie anders soll man die im Koalitionsvertrag 
geforderten „international und wettbewerbsfähigen Betriebszeiten“ interpretieren. 
 
Der Ausbau des Frankfurter Flughafens ist ein Lehrbeispiel dafür, wie die Politik ihre 
Glaubwürdigkeit verspielt, wie man Politikverdrossenheit auf die Spitze treiben kann und 
wie dadurch unsere Demokratie Schaden erleidet. Die Luftverkehrslobby hat von der 
Politik alles bekommen, was sie wollte, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. 
 
Der Preis, den wir, die Bürger der Region dagegen für den angeblichen Wachstumsmotor 
zahlen, ist gewaltig und grenzt in seiner Dimension an Nötigung.  
 
Der Flughafen frisst sich in das Umland und nimmt von der Region Besitz. Er beansprucht 
Unterordnung und Anpassung an seine Bedürfnisse und die Politik unterwirft sich. 
 
Er vernichtet wertvollen Bannwald, er zerstört die Lebensqualität etablierter Wohngebiete, 
er vernichtet Entwicklungsmöglichkeiten der Anrainerkommunen. Die quantitativen und 
qualitativen Siedlungsbeschränkungen sind derart einschneidend, dass man mit 
erheblichen strukturellen und sozialen Verschiebungen rechnen muss. 
Wer es sich leisten kann, zieht weg. 
 
Bereits jetzt und künftig noch mehr werden Hunderttausende von Menschen mit Lärm und 
Dreck überschüttet. Sie werden Tag und Nacht von vielen Einzelschallereignissen lauter 
Flugzeuge belastet und damit schweren gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. Diese 
Tatsache wird von der Luftverkehrsindustrie und den ihr gewogenen Politikern nach wie 
vor konsequent geleugnet, obwohl die Zusammenhänge zwischen Fluglärm und den 
gesundheitlichen Folgen inzwischen durch viele unabhängige Studien bestätigt worden 
sind. 
 
Die Rhein-Main-Region möchte zu den führenden Dienstleistungs- und Forschungs-
standorten in Europa gehören. Ein solcher Anspruch steht und fällt aber unter anderem mit 
der Qualifikation und der Leistungsfähigkeit von Menschen und ihrer Bereitschaft hier zu 
leben. Wichtigstes Kriterium bei Ansiedlungs- und Erweiterungsentscheidungen von 
Unternehmen ist die Verfügbarkeit geeigneter Mitarbeiter. Diese wird erheblich beein-
trächtigt, wenn gut ausgebildete Fachkräfte eine Region wegen mangelnder Umwelt- und 
Lebensqualität meiden oder gar verlassen.  
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Das Image dieser Region in Bezug auf Wohn- und Lebensqualität ist im internationalen 
Vergleich nicht gerade sehr ausgeprägt. Ein bundesdeutscher Megahub mit zentraler 
Passagier- und Umschlagsfunktion in bester Innenstadtlage eines ambitionierten 
Dienstleistungsstandortes ist nicht dazu angetan, die Attraktivität der Region zu erhöhen 
und deren Imagedefizite zu beseitigen. 
 
Diejenigen Politiker, die dem Ausbau ihre Zustimmung gegeben haben, haben leider 
Fakten geschaffen, mit fatalen Folgen für die hier lebenden Menschen, die Kommunen 
und für den Standort Rhein-Main. Wir erwarten deshalb von ihnen, dass sie sich ihrer 
politischen Verantwortung für uns, ihre Wähler, bewusst werden und sich mit den 
negativen Konsequenzen des Ausbaus kritisch auseinandersetzen und endlich einmal 
energisch gegensteuern, um dem Expansionsdrang des Flughafens Grenzen zu setzen.  
 
Gesetze zum Schutz der Bevölkerung sind Bestandteile unseres Rechtsstaates, dazu 
gehört auch die Sozial- und Umweltverträglichkeit. 
 
Wir erwarten keine Gnade, wir beanspruchen nur unser Recht: 
 

• auf körperliche Unversehrtheit 
• auf Nachtruhe 
• auf Eigentum 
• auf Erholungsraum 
• auf eine lebenswerte Zukunft auch für die nachfolgenden Generationen 

 
Was wir dringend benötigen sind:  
 

• breit angelegte Untersuchungen über die Folgen von Fluglärm und Schadstoffen 
auf Gesundheit und berufliche Leistungsfähigkeit mit objektiver Evaluierung der 
volkswirtschaftlichen Schäden. Durchgeführt von neutraler Seite 

• sowie ein objektives Gutachten über die negativen Effekte des Flughafenausbaus. 
Wie viel Flughafen verträgt die Region? Ab wann kippt das Ganze? 

 
Von der Landesregierung fordern wir: 
 

• Das absolute Nachtflugverbot von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr als Einlösung des 
politischen Junktims „Kein Ausbau ohne  Nachtflugverbot“. 

• Das Durchsetzen des gesetzlichen Lärmminimierungsgebotes. Verstärkte Anreize 
zum Einsatz von lärmarmen Flugzeugen und Flugverfahren. Enge Auslegung und 
konsequente Verfolgung von Verstößen gegen das Lärmminimierungsgebot. 

• Anreize zur Verlagerung des Kurzstreckenverkehrs auf die Bahn. 
• Finanziellen Ausgleich für die Wertminderung unseres Eigentums. 
• Grenzen für den Expansionsdrang des Flughafens, kein weiterer Ausbau, 

Deckelung der Zahl der Flugbewegungen.  
 
 
Wir fordern von der Politik endlich verstärkte Anstrengungen im Sinne der hier lebenden 
Menschen. Denn alle bisher getroffenen und geplanten Maßnahmen sind minimal und 
nicht ausreichend. Eine sofortige Übernahme der Kosten für Aufwendungen von passivem 
Schallschutz durch den Verursacher ist dringend geboten. 
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Oliva & Co.    Beratung durch empirische Forschung 

www.oliva-co.com 
 
Dr. phil. Carl Oliva    Telefon: +41 44 312 7519 / +41 79 4006004 
Dr. phil. Cornelia Hüttenmoser Oliva   +41 44 312 7523 / +41 79 2767901 
Schaffhauserstrasse 315     
Briefadresse  
Postfach 6360     eMail: carvloliva@aol.com 
CH-8050 Zürich-Oerlikon    huettenmoserc@aol.com  
 
 
Anhörung „Fluglärmmonitoring und Gesundheitsschutz im Ballungsraum Frank-
furt/Rhein-Main am 23. und 24. September 2010 
 
Thesenpapier 
 
Dr. Carl Oliva 
 
 
Das vorliegende Papier geht der Frage nach, wieso die Lärmwirkungsstudien es bisher nicht 
geschafft haben, zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse zur Beeinträchtigung der Ge-
sundheit zu erzielen. Hierzu wird die These vertreten, dass die Ursache dafür im verwendeten 
Untersuchungsansatz liegt, der gewisse Resultate der Lärmwirkungsforschung nicht zur 
Kenntnis nimmt. Hier wird aufgezeigt, in welcher Weise eine Lösung für dieses Problem ge-
funden werden kann. An der Anhörung wird diese Thematik ausführlich dargestellt. 
 
 
 
1. Anspruch der Bevölkerung auf Information 
Aus verschiedenen Gründen und im Zusammenhang mit verschiedenen Prozessen und nicht 
zuletzt als Folge des Mediationsverfahrens Flughafen Frankfurt Main ist in der Bevölkerung 
um den Frankfurter Flughafen ein hoher Anspruch auf Information entstanden. Dieser Infor-
mationsanspruch bezieht sich vor allem auf eine detaillierte Darstellung von Wirkungszu-
sammenhängen zwischen dem Luftverkehr und der Integrität der Personen, die in der Umge-
bung des Flughafens leben. Was für Folgen hat der Luftverkehr auf die Menschen in der 
Rhein-Main-Region? – ist die Frage, die sich dabei stellt. Der Anspruch der Bevölkerung auf 
Information zieht eine Reihe von weiteren Ansprüchen nach sich, auf die hier näher einge-
gangen werden soll. 
 
 
2. Anspruch auf angemessene Einlösung des Informationsanspruchs 
Gleichsam mit dem Anspruch auf Information besteht ein Anspruch nach Angemessenheit der 
Information. Angemessenheit bedeutet Zusammenhänge erklären und Konsequenzen prog-
nostizieren. Angemessenheit bedeutet dann aber auch, Hypothesen prüfen und sie akzeptieren 
oder verwerfen. Welche Zusammenhänge gibt es und wieso und mit welchen Folgen? – ist 
hier die Frage, die sich dabei stellt. 
 
Die „Belästigungsstudie“1 kommt zum Schluss, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem 
Ausmass der Schallbelastung und Gesundheitsfolgen geben würde. In einer späteren Analyse 
                                                 
1 Schreckenberg, D., und M. Meis (2006): Belästigung durch Fluglärm im Umfeld des Fragnfurter Flughafens. 
Bensheim, IFOK. 
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wird mit Bezug auf die Daten der „Belästigungsstudie“2 festgehalten, dass, wenn man die 
Sache anders betrachtet, gewisse Zusammenhänge vorliegen würden. Ich stelle fest, man ist 
sich sowohl über die Fragestellung, über das Forschungsdesign als auch über die Methodik 
(noch) nicht klar. Deshalb muss dieser Punkt erst geklärt werden, bevor eine angemessene 
Einlösung des Informationsanspruchs stattfinden kann. 
 
 
3. Anspruch auf angemessene Qualität von Ergebnissen und Interpretationen 
Die angemessene Einlösung des Informationsanspruches soll in der Bevölkerung nicht Angst 
auslösen, in der Rhein-Main-Region zu leben, sondern Aufklärung und Klarheit dazu bieten, 
was zu tun ist. Wesentlich dabei ist, dass die Erklärungen und Prognosen wissenschaftlich 
gesichert sind, also nicht einmalige, eventuell nicht wiederholbare Resultate enthalten. Wel-
che Erklärungen und Prognosen sind einwandfrei und abgesichert? – das ist hier die Frage, die 
sich dabei stellt. 
 
Bei Fragen bezüglich der Fluglärmwirkung auf Kinder wird oft die RANCH-Studie3 zitiert. 
Ich verwende diese Studie stellvertretend für eine Reihe von Studien, die hier aufgeführt wer-
den könnten. Von der Studie wird ausgesagt, dass sie einen direkten Zusammenhang zwi-
schen Fluglärmbelastung und der dadurch verminderten intellektuellen Leistungsfähigkeit von 
Kindern nachweisen würde. Auf den ersten Blick scheint ein solcher Zusammenhang auch 
gegeben zu sein. Beim Einführen einer Kontrollvariable – was in der Publikation der 
RANCH-Studie eingehend dokumentiert ist – wird jedoch dieser Zusammenhang aufgelöst. 
Die Verursachung der geringeren Leistungsfähigkeit liegt also woanders und in diesem Falle 
nicht bei der Schallbelastung durch den Luftverkehr. Ich stelle fest, dass einerseits die statisti-
sche Analyse komplexer Tatsachen und die Interpretation deren Ergebnisse einer Qualitäts-
verbesserung bedürfen. Möglicherweise muss der Gedanke verabschiedet werden, dass einfa-
che und Schalldosis-Wirkungs-Zusammenhänge auffindbar seien, zumindest was die erhebli-
chen Fragestellungen mit Relevanz für die Gesundheit anbelangt.  
 
 
4. Anspruch auf angemessene Diskussion des Standes der wissenschaftlichen Diskussion 
Die angemessene Einlösung des Informationsanspruches ist auch von der objektiven Darstel-
lung des Standes der wissenschaftlichen Diskussion abhängig. Nicht nur die Bevölkerung, 
sondern auch die Entscheidungsträger der in die Problemlösung einbezogenen Organisationen 
und Institutionen erwarten eine sachdienliche Auseinandersetzung mit den bisher durchge-
führten Lärmwirkungsstudien. Über welches Wissen verfügen wir heute, was muss weiter 
vertieft werden und was reicht aus, um Antworten für die Rhein-Main-Region zu finden? – 
das ist die Frage, die hier ansteht. 
 
Die Auseinandersetzung mit Fluglärm ist oft eine emotionale Angelegenheit und verleitet zu 
Positionsbezug ohne Hypothesen zu prüfen. Als Beispiel für einen Übersichtsartikel, der die 
Ergebnisse in nicht ganz unproblematischer Weise darstellt, sei der von Kaltenbach / Maschke 
/ Klinke4 erwähnt. Darin wird diskutiert, wie lange es dauern kann, bis sich Lärmwirkungen in 
körperliche Leiden auswirken können. Um hierfür Anhaltspunkte zu finden, verwenden die 

                                                 
2 Schreckenberg, D., et al. (2009): Fluglärm und Gesundheit in der Rhein-Main-region 2005. Ergänzende Aus-
wertung der RDF-Belästigungsstudie um die Fragen zur Gesundheit. Frankfurt am Main, Amt für gesundheit der 
Stadt Frankfurt am Main. 
3 Clark, Ch., et al. (2005): Exposure-Effect Relations between Aircraft and Road Traffic Noise Exposure at 
School and Reading Comprehension. American Journal of Epidemiology, Vol. 163, No. 1, pp. 27-37. 
4 Kaltenbach, M., CH. Maschke, R. Klinke (2008): Gesundheitliche Auswirkungen von Fluglärm. Deutsches 
Ärzteblatt,  Jg. 105, Heft 31-32, S. 548-556. 
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Autoren Untersuchungsergebnisse, die sich graphisch schön präsentieren, aber statistisch 
nicht signifikant sind. Überdies handelt es sich um eine Untersuchungsanordnung, die nicht 
geeignet ist, die Frage ernsthaft zu beantworten. Zudem geraten sie beim Versuch, die Ergeb-
nisse zu verallgemeinern, in Widersprüche, weil Frauen und Männer oft konträre Muster zei-
gen. Bei der Diskussion des Zusammenhanges von Fluglärm und Hypertonie werden Ergeb-
nisse verwendet, die sich gemäss dem Originaltext nicht auf Fluglärm, sondern Strassenlärm 
beziehen. In der Diskussion von Ergebnissen über den Zusammenhang zwischen Fluglärm 
und Medikamentenkonsum erkennen die Autoren nicht, dass Drittvariablen den grösseren 
Einfluss zeigen als Fluglärm. Eine dieser Drittvariablen mit grosser Erklärungskraft ist das 
Geschlecht. Ich stelle fest, dass die Literaturübersicht nicht mit der zu erwartenden wissen-
schaftlichen Sorgfalt durchgeführt worden ist. Das Interpretieren von graphisch dargestellten 
Ergebnissen ist unzuverlässig, nur auf die statistische Prüfung von Hypothesen ist Verlass. 
Meistens sind die zu erklärenden Phänomene auch mehrfach verursacht. Die Übertragbarkeit 
der Ergebnisse wird nicht diskutiert. Ohne den Miteinbezug der multivariaten statistischen 
Methoden und ohne das Testen von Hypothesen genügt die Literaturübersicht zum Stand der 
wissenschaftlichen Diskussion nicht dem Informationsanspruch. 
 
 
5. Anspruch auf angemessene Untersuchungsanordnung und Modellbildung 
Bis jetzt kann festgehalten werden, dass das Interesse an der Auswirkung des Luftverkehrs 
auf die Gesundheit und insbesondere auf die Gesundheit der Menschen in der Rhein-Main-
Region alleine noch nicht ausreicht, um verwertbare Resultate zu erhalten. Aus medizinischer 
und epidemiologischer Sicht können klare Hypothesen und Wirkungszusammenhänge postu-
liert werden. Das reicht aber noch nicht aus, wie die Lärmwirkungsforschung in der Rhein-
Main-Region gezeigt hat, denn die Ergebnisse bestätigen die postulierten Wirkungszusam-
menhänge nicht in befriedigender Weise. Ist die These der negativen Beeinflussung der Ge-
sundheit durch Fluglärm zu verabschieden oder ist zu vermuten, dass die Lärmwirkungsfor-
schung „mehr desselben“ tut und deshalb nicht ihre Vermutungen bestätigen kann? – das ist 
hier die Frage, die beantwortet werden muss. 
 
Ich möchte hier beliebt machen, dass die Frage wie folgt beantwortet werden könnte: Wissen-
schaftliches Forschen ist Rätsel lösen. Die Untersuchungsanordnungen und die Modellbildun-
gen werden aber, weil die Mitteilung der zentralen Ergebnisse nicht angemessen gelesen wird, 
als nicht-lösbare Rätsel formuliert. Für den weiteren Fortschritt in den Erkenntnissen ist von 
der Vermutung auszugehen, falls gesundheitlich negative Folgen auftreten können, sie in an-
deren und möglicherweise komplexeren Zusammenhängen auftreten werden. Komplexer 
heisst hier, dass nicht einfach erwartet werden kann, dass sie mit dem einfachen Dosis-
Wirkungs-Ansatz erfasst werden können. 
 
Ein Vorschlag5 ist folgender:  
(1) Die abhängige Variable ist als Risiko, durch Lärm betroffen zu werden, zu spezifizieren. 
Dieses Risiko ist das Produkt der Eintretenswahrscheinlichkeit einer „überschwelligen“ 
schädlichen oder lästigen Einwirkung und der Häufigkeit von spezifischen Störungen durch 
Schalleinwirkungen. 
(2) Die Wirkungsmechanismen entfalten sich auf dem Niveau von Schallbelastungsstufen. 
Deshalb sind die Erklärungsmodelle auf der Ebene solcher Stufen anzusetzen. Für die einzel-
nen Belastungsstufen sind jeweils andere Muster zu erwarten, die das Risiko der Lärmbetrof-
fenheit bestimmen. 
                                                 
5 Oliva, C., und C. Hüttenmoser Oliva (2009): The assessment and monetizing of noise affectedness due to air 
and road traffic. Conference Paper, Swiss Transport Research Conference, Ascona 
(www.strc.ch/conferences/2009/Oliva.pdf) 
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(3) Die Analyse eines Kontexts einer hoch belasteten Stufe der Lärmstudie 906 (ca. 65 LAeq 
16 Std.) unter dem Gesichtspunkt der hier vorgeschlagenen Vorgehensweise zeigt beispiels-
weise eine hohe und signifikante Korrelation (p<.001) zwischen dem Konsum von Arzneimit-
teln und dem Risiko der Lärmbetroffenheit (r = 0.542). Werden nun die Kontrollvariablen 
„Fluglärm stört, weil ich abgelenkt werde“, „Fluglärm stört die direkte Kommunikation“ und 
„Fluglärm stört aufgrund von Vibrationen“ eingeführt, wird die Korrelation zwischen dem 
Arzneimittelkonsum und dem Risiko der Lärmbetroffenheit absorbiert. Das heisst, diese Kor-
relation zwischen dem Arzneimittelkonsum und dem Risiko ist durch die Ursachen „Ablen-
kung“, „Kommunikationsstörung“ und „Vibrationen“ erklärt, die den Arzneimittelkonsum 
bedingen. Das heisst gleichzeitig, wenn kein Fluglärm wäre, würde keine Ablenkung, Störung 
der Kommunikation und Vibrationen vorkommen und dann würden auch keine Arzneien ein-
genommen werden, so dass doch der Fluglärm als ursächliche Wirkung erscheint. 
 
Bei der konventionellen Analyse von Lärmwirkungen auf der Basis der einfachen Dosis-
Wirkungs-These lassen sich solche Zusammenhänge nicht erkennen, weil sie im „Rauschen“ 
vieler überlagernden Wirkungsmechanismen verdeckt werden und dadurch „untergehen“.  
 
Die Projektvorbereitungen zum Lärmmonitoring sind wiederum so angelegt, dass die Unter-
suchung im herkömmlichen Ansatz vorbereitet wird. Aufschlussreiche Ergebnisse werden 
hingegen erst dann erwartet, wenn die Untersuchungsanordnung (das Forschungsdesign) und 
die zugrunde liegende Modellvorstellungen über Wirkungszusammenhänge von Gesundheit 
und Lärm unter Kenntnisnahme und vertieften Analysen der vorliegenden Ergebnisse revi-
diert und zu einem lösbaren Rätsel formuliert wird. 
 
 
 

                                                 
6 Oliva, C. (1998): Belastungen der Bevölkerung durch Flug- und Strassenlärm. Berlin: Duncker & Humblot. 
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Bürgeraktion PRO Flughafen e.V. 
 

 
 
 
 

Statement zur Anhörung am 23. und 24. September 2010 
 

In der Bürgeraktion PRO Flughafen e.V. haben sich Bürgerinnen und 
Bürger vor 10 Jahren zusammengeschlossen, die für die Zukunft der 
Region FrankfurtRheinMain eintreten. 
Da der Airport mit seiner internationalen Hub-Funktion die 
entscheidende Voraussetzung für eine positive Entwicklung ist, 
suchen wir den Ausgleich zwischen Belastung und Nutzen für die 
Menschen in der Region darzustellen. 
 
Das Fluglärmgutachten für den Raum Köln/Bonn hat in der Region 
FrankfurtRheinMain für erheblichen Wirbel und bei Experten Kritik 
hervorgerufen. 
 

1. Aus diesem Grund fordern wir nicht nur ein bloßes 
Fluglärmgutachten, sondern ein Gutachten, das Fluglärm und 
sonstigen Verkehrslärm von Schiene und Straße umfasst.  

 
2. Ein Gutachten sollte so konzipiert sein, dass Maßnahmen, die 

daraus abgeleitet werden, auf klaren kausalen 
Zusammenhängen basieren und nicht auf persönlichen 
Annahmen. 

 
3. Da jeder weiß, dass Lärm objektiv gemessen werden kann, 

aber trotzdem sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, sind 
gesundheitliche Beeinträchtigungen auch eine Frage der 
persönlichen Einstellung betroffener Personen und der Zeit, in 
der sie den Lärm ausgesetzt waren. Das Gutachten sollte 
deshalb auf jeden Fall (z.B. Vorerkrankungen) oder 
Wohnungswechsel der befragten Personen erfassen, um 
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Schlussfolgerungen, wenn notwendig einzuschränken, oder 
erfasste Daten ganz auszuschließen.  

 
4. Neben dem Risiko, dass gesundheitliche Schäden durch Flug-, 

Straßen- und Schienenlärm verursacht werden können, gibt es 
weitere Einflüsse auf die Gesundheit, die nicht dem 
Lärmaufkommen zugeordnet werden können (z.B. 
Vorerkrankungen). Aus diesem Grund sollten bei 
Handlungsempfehlungen, die aus einem Gutachten abgeleitet 
werden, auch ökologische, ökonomische und soziale Belange 
berücksichtigt werden. 

 
 
Christel Karesch     Frankfurt, 23. September 2010 
Vorstandsvorsitzende  
 
Bürgeraktion PRO Flughafen e.V. 
Kennedyallee 89, 60596 Frankfurt am Main 
Telefon: 069-24 00 79 – 65 
Telefax: 069-24 00 79 - 66 
E-Mail: info@pro-flughafen.de  
Internet: www.pro-flughafen.de 
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Hessischer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
 
 
 
 
 
 
 
Basel, 08. September 2010 
 
 
 
Anhörung „Fluglärmmonitoring und Gesundheitsschutz im  
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Reif  
 

Gerne komme ich Ihrer Bitte nach, an einer Anhörung teilzunehmen und eine Stellungsnahme 
zu verfassen zum dringlichen Antrag der CDU, der SPD, der FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN betreffend Anhörung zur Fluglärmbelastung der Rhein-Main-Region (Drucks. 
18/2578).  

Da ich mit der Lärmbelastungssituation im Rhein-Main-Gebiet nicht vertraut bin, nehme ich 
Stellung zu den allgemeinen Erkenntnissen zur gesundheitlichen Wirkung von Lärm.  

 

1. Gesundheitliche Aspekte der Fluglärmbelastung sowie Lärmbelastung durch 
Schienen und Straßenverkehr.  

Die gesundheitlichen Wirkungen von Lärm werden sowohl mit experimentellen wie auch 
epidemiologischen Studien untersucht. Experimentelle Studien bieten den Vorteil von 
kontrollierten Versuchsbedingungen. Beispielsweise können Auswirkungen von Nächten unter 
Lärmeinwirkung mit solchen ohne Lärmeinwirkung randomisiert innerhalb der gleichen Person 
verglichen werden. Damit kann der Einfluss von vielen Sportgrößen vermieden werden. Mit 
experimentellen Studien können aber nur kurzfristige physiologische Wirkungen untersucht 
werden. Epidemiologische Studien erfassen auch Langzeit- und Adaptionseffekte. Jedoch sind 
sie anfälliger für systematische Verzerrungen. Beispielsweise, wenn lärmempfindliche Leute 
lärmbelastete Wohngebiete vermeiden oder günstige Mietzinsen in lärmbelasteten Gebieten, 
wenig vermögende Bevölkerungsgruppen anziehen, die sich allenfalls in Bezug auf die 
Gesundheit von der restlichen Bevölkerung unterscheiden. Solche Sportgrößen werden in 
epidemiologischen Studien so weit wie möglich berücksichtigt. Dennoch ist es im Einzelfall 
schwierig zu beweisen, ob deren Einfluss gänzlich eliminiert werden konnte.  

Es ist unbestritten, dass langfristige Belastung durch Lärm am Wohnort lästig ist. Die 
Sensibilität gegenüber Verkehrslärm ist jedoch individuell sehr unterschiedlich. Die einen führen 
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sich schon bei geringen Lärmpegeln gestört andere erst ab höheren Werten. Eine Vielzahl von 
Erhebungen zeigt, dass der Anteil Personen, die sich gestört fühlen, mit zunehmender 
Belastung zunimmt. Es hat sich zudem gezeigt, dass der Anteil sich gestört fühlender Personen 
bei gleichem Schallpegel für Fluglärm am grössten ist und für Bahnlärm am geringsten.1 
Strassenverkehrslärm liegt dazwischen. Dasselbe Bild wurde auch bei Kindern beobachtet.2 Es 
scheint, dass die Sensibilität gegenüber Fluglärm in den letzten Jahren zugenommen hat:3 
gemäss der älteren EU-Expositions-Lästigkeitskurve fühlen sich bei 60dB(A) Fluglärmbelastung 
am Tag rund 20% der Bevölkerung gestört. Bei der neueren Hyena Studie (Hypertension and 
Exposure to Noise near Airports) fühlte sich bei 60dB(A) über 30% der Personen gestört. Beim 
Strassenlärm sind die entsprechenden Werte und Unterschiede geringer (10% gemäss EU-
Kurve, 11% gemäss Hyena Studie). Diesbezüglich relevant ist möglicherweise die 
Beobachtung, dass eine Zunahme der Lärmbelästigung zu einer stärkeren Belästigung führt als 
eine gleich starke aber unverändert bestehende Lärmbelastung.4

Gesundheitlich am relevantesten sind Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem. Eine 
Vielzahl von Studien hat gezeigt, dass eine Dauerlärmbelastung oberhalb von 60dB(A) das 
Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden erhöht.

 Diese sogenannte 
Überreaktion tritt auch umgekehrt auf. Eine Abnahme der Lärmbelastung führt zu einer 
kleineren Belästigungsabnahme als aufgrund von stabilen Expositionsbedingungen erwartet 
würde.  

5 Das Risiko scheint ab 60 dB(A) exponentiell 
anzusteigen. Eine soeben abgeschlossene Schweizer Studie zeigt, dass Herzinfarktrisiko durch 
Fluglärm mit zunehmender Wohndauer in lärmexponierten Gebieten zunimmt.6

Eine Reihe von Studien hat gezeigt, dass mit zunehmender Lärmbelastung der Bluthochdruck 
ansteigt.

 

7 In der Hyena Studie wurde für Fluglärm ähnliche Effekte gefunden wie für 
Strassenlärm.8 Es wurde auch beobachtet, dass mit zunehmender Fluglärmbelastung der 
Konsum vom Medikamenten gegen kardiovaskuläre Erkrankungen wie Bluthochdruck 
zunimmt.9

                                                
1 Miedema HM, Vos H. Exposure-response relationships for transportation noise. J Acoust Soc Am. 
1998;104(6):3432-45. 
Miedema HM, Oudshoorn CG. Annoyance from transportation noise: relationships with exposure metrics 
DNL and DENL and their confidence intervals. Environ Health Perspect. 2001;109(4):409-16. 

 

2 van Kempen EE, van Kamp I, Stellato RK et al. Children's annoyance reactions to aircraft and road 
traffic noise. J Acoust Soc Am. 2009;125(2):895-904. 
3 Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G et al. Annoyance due to aircraft noise has increased over the 
years--results of the HYENA study. Environ Int. 2009;35(8):1169-76. 
4 Brink M, Wirth KE, Schierz C, Thomann G, Bauer G. Annoyance responses to stable and changing 
aircraft noise exposure. J Acoust Soc Am. 2008, 124(5):2930-41. 
5 Babisch W. Road traffic noise and cardiovascular risk. Noise Health.2008;10:27–33. 
6 Huss A., Spoerri A., Egger M. Röösli M. Aircraft noise, air pollution and mortality from myocardial 
infarction in Switzerland: national cohort study, Epidemiology, in press. 
7 Babisch W, Kamp I. Exposure-response relationship of the association between aircraft noise and the 
risk of hypertension. Noise Health. 2009;11(44):161-8. 
8 Jarup L, Babisch W, Houthuijs D, et al. Hypertension and exposure to noise near airports: the HYENA 
study. Environ Health Perspect. 2008; 116:329 –333. 
9 Franssen EA, van Wiechen CM, Nagelkerke NJ, Lebret E. Aircraft noise around a large international 
airport and its impact on general health and medication use. Occup Environ Med. 2004;61:405– 413. 
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Die Wirkungshypothese für die beobachteten Effekte auf das kardiovaskuläre System ist, dass 
Lärm als psychosozialer Stressor auf das sympathische Nervensystem und das Hormonsystem 
wirkt. Sowohl in experimentellen wie auch in epidemiologischen Studien war die Ausschüttung 
von Kortisol mit der Lärmbelastung korreliert.10

Bereits relativ niedrige Lärmpegel ab 45 dB(A) können den Schlaf beeinträchtigen. 
Beispielsweise treten unbewusste Aufwachreaktionen auf, an die sich der Schlafende nicht 
mehr erinnert (Arousals).

 Erhöhte Ausschüttungen wurden ab 55 dB(A) 
beobachtet. Es wird angenommen, dass die individuelle Sensibilität ein Mediator für den 
lärmbedingten psychosozialen Stress ist. Das heisst, wer sich stärker gestört fühlt, erfährt auch 
einen grössen Stress. 

11

Zunehmend in den Fokus geraten auch Lärmauswirkungen bei Kindern. Neben der Lästigkeit 
sind dort vor allem Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit beobachtet worden (z.B. 
in einer holländischen Studie 

 Weiter zeigen Studien, dass die Einschlafzeit sich verlängert und 
sich die Gesamtschlafzeit verkürzt. Auch die subjektive Bewertung der Schlafqualität fällt 
schlechter aus.  

12

2. Wechselwirkung von Fluglärm und sonstigem Verkehrslärm 

). Es wurde auch beobachtet, dass die Schulleistungen von 
Kindern in lärmbelasteten Schulen schlechter sind als in wenig belasteten Schulen. 

Die Studien zur Lästigkeit von Lärm demonstrieren, dass die Wahrnehmung von Lärm und 
damit auch die Lästigkeit für verschiedene Quellen unterschiedlich ist. Der gleiche Fluglärm-
Dauerschallpegel ist störender als der entsprechend Pegel durch Strassenlärm. Dies liegt in 
erster Linie an den höheren Spitzen beim Fluglärm. Möglicherweise ist auch eine Überreaktion 
auf Lärmzunahmen in den letzten 10 Jahren für diesen beobachteten Effekt mitverantwortlich. 

Zu den Wechselwirkungen von Fluglärm und Verkehrslärm gibt es nur wenige Untersuchungen. 
Eine schwedische Studie fand, dass kombinierte Exposition von Bahn- und Strassenlärm zu 
höherer Störung führen als eine einzige Quelle mit dem gleichen Dauerschallpegel.13

Gerade bei den kardiovaskulären Effekten ist die Schwierigkeit, dass die Belastung gegenüber 
Strassenverkehrslärm mit der Luftbelastung korreliert, die ebenfalls ein erhöhtes 
Herzinfarktrisiko darstellt. Dies erschwert den direkten Vergleich der beiden Expositionen. 
Studien, die Auswirkungen von Strassenlärm und der verkehrsbedingte Luftbelastung auf 
kardiovaskuläre Erkrankungen untersucht haben, lassen vermuten, dass die Luftbelastung 
einen stärkeren Effekt hat als die Lärmbelastung.

  

14 In der kürzlich abgeschlossenen Schweizer 
Studie wurde beobachtet, dass das Herzinfarktrisiko bei Personen, die in der Nähe (<100 m) 
von stark befahrenen Strassen wohnen, erhöht war.15

                                                
10 Selander J, Bluhm G, Theorell T, et al. Saliva cortisol and exposure to aircraft noise in six European 
countries. Environ Health Perspect. 2009;117(11):1713-7. 

 Inwiefern dies jedoch auf die Wirkung von 

11 Muzet A. Environmental noise, sleep and health. Sleep Med Rev. 2007;11(2):135-42. 
12 van Kempen E, van Kamp I, Lebret E, et al. Neurobehavioral effects of transportation noise in primary 
schoolchildren: a cross-sectional study. Environ Health. 2010;9:25. 
13 Ohrström E, Barregård L, Andersson E et al. Annoyance due to single and combined sound exposure 
from railway and road traffic. J Acoust Soc Am. 2007;122(5):2642-52. 
14 Beelen R, Hoek G, Houthuijs D, et al. The joint association of air pollution and noise from road traffic 
with cardiovascular mortality in a cohort study. Occup Environ Med. 2009;66:243–250. 
15 Huss A., Spoerri A., Egger M. Röösli M. Aircraft noise, air pollution and mortality from myocardial 
infarction in Switzerland: national cohort study, Epidemiology, in press. 
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Lärm- und/oder Luftbelastung zurückzuführen ist, kann bei dieser Studie nicht unterschieden 
werden, da keine Expositionsabschätzungen für die Lärm- und die Luftbelastung durchgeführt 
wurde, sondern nur die geo-kodierte Distanz als Expositionsmass verwendet wurde. 
 
Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die gesundheitlichen Wirkungen von Lärm 
unbestritten sind. Im Vordergrund stehen schädliche Wirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem 
(insbesondere ischämische Herzkrankheiten), den Schlaf und die kognitive Fähigkeit von 
Kindern. Die Studien zur Lästigkeit lassen vermuten, dass Fluglärm schädlicher ist als Strassen- 
oder Bahnlärm. Bei gleichzeitiger Belastung durch mehrere Quellen scheint es zu einem 
Multiplikationseffekt zu kommen. Um die konkreten Auswirkungen der Lärmbelastung Rhein-
Main-Gebiet zu quantifizieren, könnte man eine Impact Assessment Studie durchführen, wie 
dies beispielsweise in der Schweiz für Strassenlärm gemacht wurde.16

 

 Bei einer Impact-
Assessment werden bekannte Expositions-Wirkungsbeziehungen aus der wissenschaftlichen 
Literatur auf die konkrete Expositionssituation einer Bevölkerung übertragen, unter 
Berücksichtigung der tatsächlich aufgetretenen Krankheitsfälle. Daraus lässt sich der Anteil 
lärmbedingter Krankheits- und/oder Todesfälle abschätzen. 

 
 
Es würde mich freuen, wenn dieser Beitrag hilfreich für die Beantwortung des dringlichen 
Antrags zur Fluglärmbelastung der Rhein-Main-Region ist. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 

 
 
Prof. Dr. Martin Röösli 

                                                
16 Bundesamt für Raumentwicklung (2004), Externe Lärmkosten des Strassen- und Schienenverkehrs der 
Schweiz, Aktualisierung für das Jahr 2000. Bern 
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